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1.2 Auftraggeber

Amtsgericht GieBen
zum Zwecke der Zwangsversteigerung

Aktenzeichen: 420 K 51/24

1.3 Orisbesichtigung

Mit Datum vom 20.12.2024 und 17.01.2025 wurden die Verfahrensbeteiligten
schriftlich kontaktiert beziglich einer Absprache eines Termins zur Ortsbe-
sichtigung.

Es erfolgte lediglich eine Kontaktaufnahme durch die Gldaubigerin.

Es erfolgte daher eine Besichtigung nach dem &uBeren Anschein am Montag,
den 10.02.2025 gegen 15.00 Uhr,

Der Termin fand ordnungsgemaB statt. Es war niemand vor Ort anzutreffen.
Das Objekt war nur von der StraBe zu sehen und das Grundstuck nur sehr be-
dingt einsehbar.

Teilnehmer: - Herr Jens Maurer

Dem Sachverstdndigen lagen keinerlei Bau- und Planunterlagen zum Objekt
vor. Es konnten auch keine Unterlagen angefordert werden.

1.4 Rechiliche Gegebenheiten

Es liegen keine Einfragungen im Grundbuch Abt. Il vor, die durch den Sach-
verstadndigen berUcksichtigt werden muUssen.

Es liegen keine Einfragungen im Baulastenverzeichnis vor gemdas Auskunft bei
der Bauaufsicht des Landkreis GieBen.

Auch liegen keine Eintfragungen zum GrundstUck in der Altfldchendatei des
Regierungsprasidium GieBen vor, gemdaB Auskunft.

Gesonderte Untersuchungen auf Altlasten wurden nicht durchgefihrt, An-
zeichen von Bodenverunreinigungen waren wahrend der Ortsbesichtigung
auch nicht erkennbar. Das GrundstUck war nicht bzw. nur sehr bedingt ein-
sehbar.

Es liegen keine Eintfragungen im Baulastenverzeichnis vor gemdal Auskunft bei
der Bauaufsicht des Landkreis GieBen.

Alle Angaben ohne Gewdahr.
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1.5 Lage des Grundstickes

Das zu bewertende Gesamtobijekt liegt im alten Ortskern von Niederkleen,
einem Ortsteil der Gemeinde Langgdns im Landkreis GieBen.

Die Gemeinde Langgdns liegt etwa 10 km stdlich von GieBen und etwa 10
km nordlich von Butzbach und hat ca. 11.000 Einwohner, wovon mehr als
die Halfte auf den Ortsteil Langgdns selbst fallt.

Langgodns besteht aus den sechs Ortsteilen Cleeberg, Dornholzhausen, Espa,
Langgodns, Niederkleen und Oberkleen. Im Zuge der Gebietsreform 1977 er-
folgte der Zusammenschluss. Da Langgdns aus mehreren selbsténdigen Ge-
meinden gebildet wurde, wird die Gemeinde auch als GroBgemeinde be-
zeichnet.

Topografisch teilt sich die Gemeinde in einen westlichen Teil mit den Ortsteilen
Espa, Cleeberg und Oberkleen auf den higeligen und bewaldeten nérdlichen
Auslaufern des Taunus, sowie einen ostlichen Teil mit den Ortsteilen Langgdns,
Dornholzhausen und Niederkleen auf dem Ubergang der nérdlichen Wetterau
zum GieBener Becken.

Alle Ortsteile liegen im Einzugsgebiet des Kleebachs und werden bis auf Lang-
g6ns und Espa auch vom Kleebach selbst durchflossen.

Langgdns grenzt im Norden an die Stadt Linden, im Osten an die Stadt Pohlheim
(beide Landkreis GieBen), im Siden an die Stadt Butzbach (Wetteraukreis), im
SUdwesten an die Gemeinde Waldsolms (Lahn-Dill-Kreis), sowie im Westen an
die Gemeinden Schoéffengrund und Hittenberg (beide Lahn-Dill-Kreis).
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Die A485 beginnt bei Langgodns. Durch das Gemeindegebiet fUhren die B3
und die Main-Weser-Bahn (Bahnhof bei Langgdns). Langgdns gehdrt dem
Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) an. Die Verkehrsanbindung kann als
gut bezeichnet werden, auch die Anbindung an das Autobahnnetz.

Im westlichen Gewerbegebiet von Langgdns befindet sich das Briefzentrum
35 der Deutschen Post fur den Bereich GieBen/Mittelhessen.

Der Ortsteil Niederkleen hat ca. 1.200 Einwohner und liegt sidwestlich von
Langgdns.

Der Ort liegt am Westrand der Wetterau, an die sich im Westen die Nord-
ostausl@ufer des Wetzlarer Hintertaunus anschlieBen. Im Nordosten des Natur-
parks Taunus befindet es sich rund vier Kilometer von Langgdns im Tal des
Lahn-Zuflusses Kleebach. In Richtung Norden und Osten &ffnet sich die Land-
schaft zur von sanften HOgeln gekennzeichneten und westlich dichter be-
siedelter Wetterau.

Die erste bekannte urkundliche Erwdhnung des Ortes erfolgte im Jahre 774.
Zu den besonderen Sehenswlrdigkeiten zdhlen u.a. das Ohly’sche Haus
(aufwendig verziertes, Uberregional bedeutendes Fachwerkhaus), die evan-
gelische Kirche aus 1728, das Heimatmuseum und die HUttenberger Hoftore.

R P
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zu bewertendes
Gesamtobjekt

Region Langgons

Das zu bewertende Gesamtobjekt liegt, wie bereits erwdhnt, in durchaus
zentraler Lage des alten Ortskerns von Niederkleen.

Die Infrastruktur in Niederkleen muss als eher unterdurchschnittlich be-
zeichnet werden. Die Dinge des taglichen Lebens werden Uberwiegend
in den umliegenden, groBeren Orten und Stadten erledigt.
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Die Zufahrt zum zu bewertenden Objekt erfolgt Gber die alte Ortsdurch-
fahrt. Das GrundstUck ist durchschnittlich gut erreichbar. Die Lage kann
als eher ruhig bezeichnet werden. Es besteht nur Anliegerverkehr. Dazu
gibt es Parkmaoglichkeiten im 6ffentlichen Bereich, unmittelbar vor dem
Objekt.

Die umliegende Bebauung besteht aus dhnlichen Hofreiten und ist als
sehr eng zu bezeichnen. Es bestehen Grenzbebauungen.

Das GrundstiUck selbst ist unregelmdaBig geschnitten, augenscheinlich
und soweit einsehbar weitgehend eben gelegen. Die urspringliche Be-
bauung auf dem hinteren Grundsticksbereich scheint abgebrochen

zu sein. Es besteht lediglich eine Zufahrt zum Grundstick Uber die Durch-
fahrt im Wohnhaus. Das vordere Wohnhaus steht unmitteloar an der
Grundstucksgrenze zur KreuzstraBe hin.

Das Grundstuck wird als baureifes Land, gemischte Baufldche gefihrt.

GemdanB Auskunft bei der Gemeinde Langgdns, Bauamt, gilt das Grund-
stUck als voll erschlossen. Es liegt ein einfacher Bebauungsplan ,Innerorts-
lage Niederkleen" ohne Festsetzung vor. Der Bereich des zu bewertenden
Objektes wird als Dorfgebiet (MD) gefUhrt. Es liegt keine Eintragungen im
Baulastenverzeichnis und der Altfldéchendatei vor.

Das Objekt wird als Teil einer denkmalschutzrechtlichen Gesamtanlage
gefuhrt.
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1.6 Beschreibung des Eigentums

1.6.1 Allgemein

Beim zu bewertenden Objekt handelt es sich um eine Hofreite, bestehend
aus einem alten Wohnhaus zur StraBe hin mit Durchfahrt zum Innenhof, so-
wie einem seitlichen Anbau an das Wohnhaus. Der hintere Gebdudebereich
wurde augenscheinlich abgerissen bzw. ist nicht mehr vorhanden.

Die Beschreibungen des Gesamtobjektes erfolgen ausschlieBlich auf Basis
der Ortsbesichtigung des Sachverst@ndigen ausschlieBlich nach dem &us-
seren Anschein. Es liegen zum Objekt keinerlei Unterlagen vor. Dazu muss
festgehalten werden, dass der Innenhof nicht bzw. nur durch einen kleinen
TUrschlitz einsehbar war.

Zur besseren Ubersicht Uber das Gesamtobjekt nachfolgender Auszug aus
der Liegenschaftskarte:

1 Wohnhaus

2 | Anbau

3 | Hoffl&iche

4 | zufahrt ,KreuzstraBe"

nicht vorhanden

=P 7Ugang KG Wohnhaus

m=P 7ufahrt Grundstiick

Bei dem vorderen Wohnhaus handelt es sich augenscheinlich um ein altes
Fachwerkhaus mit Keller-, Erd- und Obergeschoss, sowie einem augen-
scheinlich nicht ausgebauten Dachgeschoss mit Satteldach. Als Besonder-
heit ist die Durchfahrt zum Innenhof des Gesamtobjektes zu nennen.
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FUr das vordere Wohnhaus wurde eine Wohnfl&che von ca. 85 m? sach-
verstandig abgeleitet. Im Bereich der Durchfahrt ist eine Zugangsmadg-
lichkeit zum Objekt im Bereich des Kellergeschosses, welches ca. 1,20
Uber dem StraBenniveau liegt. Weitere Angaben zu den Grundrissen,
der Raumaufteilung und der Nutzbarkeit sind nicht méglich.

R
Iy

Der Zugang/die Zufahrt zum Innenhof erfolgt durch ein Holztor, welches
gleichzeitig gegen Einblicke schitzt.

Hinter dem Wohnhaus schlieBt seitlich ein Anbau an, der augenscheinlich
ebenfalls unterkellert ist, zwei Vollgeschosse, sowie ein nicht ausgebautes
Dachgeschoss mit Safteldach hat. An den Anbau schlieBt ein weiteres
Gebdude an, welches durch den TUrschlitz nicht mehr einsehbar war.

Die Wohnfladche des Anbaues wurde auf ca. 70 m?2 geschatzt, unter der
Voraussetzung, dass der nicht einsehbare Bereich baulich gleich ist.

Hier kann eine entsprechende Abweichung vorliegen.

Der Zugang zum Wohnbereich des Anbaues erfolgt Gber den Innenhof.
Weitere Angaben kdnnen auch hier nicht erfolgen.

Von der AuBenanlage ist nur die befestigte Hoffldche im Bereich der Zu-
fahrt voll sichtbar. Teile des Innenhofes waren, soweit erkennbar auch be-
festigt. Ob Grunfldchen vorhanden sind und wie der Bereich des ehe-
maligen Gebd&udes im hinteren GrundstUcksbereich aussieht, war nicht er-
kennbar. Im Bereich des Innenhofes war Sperrmull sichtbar.

1.6.2 Beschreibung Gesamtkonstruktionen

Die Beschreibung der Gesamtkonstruktionen erfolgt ausschlieBlich auf Basis
der Besichtigung des Sachverstdndigen nach dem duBeren Anschein und

soweit Uberhaupt einsehbar. Es liegen zum Objekt keinerlei Bau- und Plan-

unterlagen vor.

Aufgrund des geschatzten Baujahres wird darauf hingewiesen, dass u.U.
Baustoffe verwendet worden sein kénnen, die nach heutigen Gesichfs-
punkten als gesundheitsgefdhrdend eingestuft werden mussten.

Eine Funkfionalitdt der vorhandenen Ausstattung wird fUr die Wertermittlung
auf Basis der Wertanséatze vorausgesetzt.
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Das jeweilige Baujahr der Gebdude ist nicht bekannt. Das Alter des ur-
springlichen, historischen Wohnhauses wird aber deutlich > 70 Jahre ge-
schatzt.

Das Kellergeschoss ist klassisch gemauert. Der freiliegende Kellerbereich
ist einfach verputzt. Die weitere darUberliegende Bebauung ist, soweit er-
kennbar, ein klassisches Fachwerkhaus mit vollst&ndig verputzter Fassade
zur StraBe hin.

Der Dachstuhl ist eine Holzkonstruktion mit Ziegeleindeckung in augen-
scheinlich noch funktionalem Zustand. Es ist nicht von einer D&mmung
auszugehen.

Das Gebdude ist augenscheinlich in einem nicht renovierten oder sanier-
ten Zustand. Die sichtbare Gesamtkonstruktion ist sehr deutlich sichtbar
in die Jahre gekommen.

Es sind alte Holzfenster mit Einfachverglasung und alten Holzklappldden
sichtbar. Hoftor und Zugangstur sind sehr alte Holzkonstruktionen.

Angaben zur Innenausstattung oder einer ggf. technischen Ausstattung
sind nicht méglich. Es ist davon auszugehen, dass das Objekt sich derzeit
in einem nicht bewohnbaren Zustand befindet. Es wird dazu davon aus-
gegangen, dass es derzeit auch nicht genutzt wird. Entsprechend sind
Schaden moglich.

Der Anbau ist augenscheinlich in massiver Bauweise errichtet und die
AuBenfassade ebenfalls einfach verputzt. Das Satteldach ist ebenfalls
eine Holzkonstruktion mit Ziegeleindeckung. Das Gebdude ist augen-
scheinlich etwas junger. Es waren Kunststofffenster sichtbar.

Weitere Angaben ké&nnen aufgrund der sehr eingeschrdankten Einsicht
(nur Uber TUrschlitz) nicht erfolgen. Der Gebd&udeteil wird augenschein-
lich bewohnt.

Auch hier kdnnen keine Angaben zur Innenausstattung oder einer ggf.
technischen Ausstattung.

Die Hof- und Zufahrtsfldche hat einen Kopfsteinpflasterbelag. Der Innen-
hof war nicht genau erkennbar, aber augenscheinblich auch mit Kopf-
steinpflaster befestigt. Weitere Angaben kdnnen auch hier nicht erfolgen.

1.6.3 Beschreibung des Wohnhauses/Anbaues im Einzelnen

Aufgrund der nicht méglichen Ortsbesichtigung des Innenbereichs kann
keine Beschreibung des Innenbereiches und dessen Zustand im Einzelnen
erfolgen.
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2. Aligemeine Verfahrenswahl

Besonderer Hinweis:

Seit dem 01.01.2022 ist die neue ImmoWertV 21 in Kraft getreten. Die aligemeinen
Beschreibungen erfolgen auf Basis der neuen ImmoWertV 21. Die Wertermittlung
erfolgt entsprechend auch nach der ImmoWertV 2021, da die erforderlichen Daten
des Gutachterausschusses des Landkreis GieBen nach dieser Norm ermittelt
wurden.

In der Wertermittlung ist der Grundsatz der Modellkonformitat gewichtiger als die
Regelungen der ImmoWertV 21. Die Modelle und Modellparameter der Immo-
WertV 21 sind demnach erst dann in der Wertermittlung anzusetzen und zu berick-
sichtigen, wenn der Gutachterausschuss diese bei der Ermittlung der fir die Wert-
ermittlung erforderlichen Daten angesetzt hat. Es ist also stets das den Daten zu-
grundeliegende Ableitungsmodell anzuwenden und nicht die vermeintlich
~Zwingend" anzusetzenden Modellparameter der ImmoWertV 21.

Es wird an dieser Stelle bei den Abweichungen zur Verordnung auf §10 Abs. 2
ImmoWertV 21verwiesen.

Die Bewertung des Gesamtobjektes erfolgt ausschlieBlich nach dem Sachwert-
verfahren, da lediglich eine Besichtigung ausschlieBlich nach dem duBeren An-
schein moglich war und dazu das GrundstUck nur sehr bedingt einsehbar war.
Entsprechend ist weder die Nutzung, Raumaufteilung, sowie Zustand und Stan-
dard der Innenausstattung bekannt. Entsprechend I&sst sich kein addquater
bzw. aussagekraftiger Ertrag ermitteln und das Erfragswertverfahren auch nicht
als Abgleich anwenden.

Aufgrund des sichtbaren Zustandes ist von einer nur sehr bedingten Nutzbarkeit
derzeit auszugehen.

Aufgrund der Unscharfe in den Ans&izen erfolgt eine Bewertung nach dem Ver-
gleichswertverfahren lediglich fUr die Akte des Sachverstdndigen.

3. Bodenwertermittlung

Allgemeines zur Bodenwertermittiung ist in §40 ImmoWertV (2021) geregelt.

(1) Der Bodenwert ist vorbehaltlich des Absatzes 5 ohne BerUcksichtigung der
vorhandenen baulichen Anlagen auf dem Grundstuck vorrangig im Vergleichs-
wertverfahren nach den §§ 24 bis 26 zu ermitteln.

(2) Neben oder anstelle von Vergleichspreisen kann nach MaBgabe des § 26
Absatz 2 ein objektspezifisch angepasster Bodenrichtwert verwendet werden.

(3) Steht keine ausreichende Anzahl von Vergleichspreisen oder steht kein ge-
eigneter Bodenrichtwert zur VerfGgung, kann der Bodenwert deduktiv oder in
anderer geeigneter Weise ermittelt werden. Werden hierbei die allgemeinen
Wertverhdltnisse nicht ausreichend berGcksichtigt, ist eine Marktanpassung
durch marktUbliche Zu- oder Abschldge erforderlich.

(4) Bei der Ermittlung der sanierungs- oder entwicklungsbedingten Bodenwert-
erhdhung zur Bemessung von Ausgleichbetrégen nach § 154 Absatfz 1 oder

§ 266 Absatz 3 Satz 4 des Baugesetzbuchs sind die Anfangs- und Endwerte be-
zogen auf denselben Wertermittlungsstichtag zu ermitteln. Der jeweilige Grund-
stUckszustand ist nach MaBgabe des § 154 Absatz 2 des Baugesetzbuchs zu er
mitteln.
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(5) Die tatséchliche bauliche Nutzung kann insbesondere in folgenden Fallen
den Bodenwert beeinflussen:

1. wenn dies dem gewdhnlichen Geschdaftsverkehr entspricht, ist ein er-
hebliches Abweichen der tatséGchlichen von der nach § 5 Absatz 1
maBgeblichen Nutzung bei der Ermittlung des Bodenwerts bebauter
GrundstUcke zu berlcksichtigen;

2. wenn bauliche Anlagen auf einem Grundstick im AuBenbereich recht-
lich und wirtschaftlich weiterhin nutzbar sind, ist dieser Umstand bei der
Ermittlung des Bodenwerts in der Regel werterhbhend zu berGcksich-
tigen;

3. wenn bei einem GrundstUck mit einem Liquidationsobjekt im Sinne des
§ 8 Absatz 3 Satz 2 Nummer 3 mit keiner alsbaldigen Freilegung zu
rechnen ist, gilt § 43.

Bodenrichtwert und BodenrichtwertgrundstUck sind in § 13 ImmoWertV (2021)
geregelt.

Bodenrichtwerte sind nach MaBgabe des § 196 BauGB von den Gutachteraus-
schissen fUr GrundstUckswerte flaichendeckend fur das gesamte Bundesgebiet
jeweils zu Beginn jeden zweiten Kalenderjahres zu ermitteln und zu verdffent-
lichen.

Die Grundlagen der Bodenrichtwertermittlung sind in § 14 ImmoWertV (2021)
geregelt.

Die Ermittlung des Bodenwertes erfolgt auf Basis der Bodenrichtwerte des Gut-
achterausschusses.

Der Gutachterausschuss fur Grundstuckswerte fUr den Bereich der Gemeinde
Langgo6ns, Gemarkung Niederkleen fUhrt das zu bewertende Grundstick als

baureifes Land, gemischte Baufldche. Es wird als Bodenrichtwert 2024 (Stand
01.01.2024) gemdaB Einstufung folgende Werte angegeben:

(gilt als erschlieBungsbeitragsfrei)

Die Werte wurden mit den aktuellen Daten aus www.boris.hessen.de abge-
glichen und nicht angepasst. Es erfolgt auch keine weitere konjunkturelle An-

passung.
FlurstGck 262 = 55,00 €/m?
Fldche des Richtwertgrundstickes: = 1.000 m?

MaB der baulichen Nutzung: keine Angabe

Es kann somit ein Bodenwert des GrundstUckes wie folgt errechnet werden:

55,00 €/m? X 344,00 m? = 18.920,00 €

Aufgrund der GrundstUcksgréBe im Vergleich zur RichtwertgrundstUcksgroBe,
den Nutzungsmébglichkeiten, sowie der engen Bebauung erfolgt im vorliegen-
den Fall fur das GrundstUck eine sachverst@ndige Anpassung mittels Faktor
1.15.

18.920,00€  x 1,15 = 21.758,00 €

= der angepasste Bodenwert des Flurstickes 262 betrdgt gerundet 21.700,00 €


http://www.boris.hessen.de/
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4. Ertragswertverfahren

Das Ertragswertverfahren ist im § 27 ff. der ImmoWertV 21 geregelt und eignet
sich fur die Verkehrswertermittlung von GrundstUcken, die Ublicherweise dem
Nuftzer zur Ertfragserzielung dienen.

§ 27 Grundlagen des Ertragswertverfahrens:

(1) Im Ertfragswertverfahren wird der Erfragswert auf der Grundlage marktUblich
erzielbarer Erfrdge ermittelt. Soweit die Ertragsverhdlinisse mit hinreichender
Sicherheit aufgrund konkreter Tatsachen wesentlichen Verdnderungen unter-
liegen oder wesentlich von den marktUblich erzielbaren Ertfrdgen abweichen,
kann der Ertragswert auf der Grundlage periodischer Ertrage ermittelt werden.

(2) Der vorlaufige Ertragswert wird auf der Grundlage des nach §§ 40 bis 43 zu
ermittelnden Bodenwerts und des Reinertrags im Sinne des § 31 Absatz 1, der
Restnutzungsdauer im Sinne des § 4 Absatz 3 und des objekispezifisch ange-
passten Liegenschaftszinssatzes im Sinne des § 33 ermittelt.

(3) Der marktangepasste vorlaufige Ertragswert entspricht nach MaBgabe des
§ 7 dem vorlaufigen Ertragswert.

(4) Der Ertragswert ergibt sich aus dem marktangepassten vorldufigen Ertrags-
wert und der BerUcksichtigung vorhandener besonderer objektspezifischer
Grundstucksmerkmale des Wertermittlungsobjektes.

GemdaB den Ansdatzen des Immobilienmarktbericht 2024 werden Liegenschafts-
zinssGfze nach den Grundsétzen des Erfragswertverfahrens nach den §§27 bis
34 auf der Grundlage von geeigneten Kaufpreisen und den ihnen entsprech-
enden Reinerfrdgen ermittelt (§21, Abs. 2, ImmoWertV21). Die Anwendung des
Ertragswertverfahrens erfolgt auf Basis der Daten des Immobilienmarktberichtes
des Gutachterausschusses des Landkreises GieBen. Es findet das allgemeine Er-
tragswertverfahren §28 Anwendung.

Ausgangspunkt ist eine mdgliche Kaltmiete (ohne BerUcksichtigung der Neben-
kosten). Das Ertragswertverfahren dient bei Objekten dieser Art lediglich als ein-
facher Abgleich des wertbestimmenden Sachwertverfahrens, da das Objekt
nicht zur Erwirtschaftung von Ertrigen erbaut wurde und somit ein Ertragswert
keinen addquaten Wert liefert.

Im vorliegenden Fall kann das Ertragswertverfahren nicht angewendet werden,
da eine Besichtigung ausschlieBlich nach dem duBeren Anschein stattfand und
dazu das Grundstick nur sehr bedingt einsehbar war. Entsprechend sind die
Nutzung, Zustand, Raumaufteilung, Standard der Gebdude unklar.
Entsprechend Idsst sich kein adaquater Mieterirag ermitteln. Dazu steht bei Ob-
jekten dieser Art das Ertragswertverfahren grundsatzlich eher nicht im Vorder-
grund.
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5. Sachwertverfahren

Das Sachwertverfahren ist im § 35 ff. der ImmoWertV 21 geregelt.
§ 35 Grundlagen des Sachwertverfahrens:

(1) Im Sachwertverfahren wird der Sachwert des Grundsticks aus dem vorl&u-
figen Sachwerten der nutzbaren baulichen und sonstigen Anlagen sowie aus
dem Bodenwert ermittelt.

(2) Der vorlaufige Sachwert des Grundsticks ergibt sich durch Bildung der
Summe aus
1. dem vorldufigen Sachwert der baulichen Anlage im Sinne des § 36
2. dem vorlaufigen Sachwert der baulichen AuBenanlage und sonstigen
Anlagen im Sinne des § 37 und
3. dem nach §§ 40 bis 43 zu ermittelnden Bodenwert.

(3) Der marktangepasste vorldufige Sachwert des Grundstucks ergibt sich
durch Multiplikation des vorldufigen Sachwerts mit einem objektsperzifisch an-
gepassten Sachwertfaktor im Sinne des § 39. Nach MaBgabe des § 7 Abs. 2
kann zusatzlich eine Marktanpassung durch marktubliche Zu- und Abschldge
erforderlich sein.

(4) Der Sachwert des GrundstUcks ergibt sich aus dem marktangepassten vor-
lGufigen Sachwert unter der BerUcksichtigung vorhandener objektspezifischer
Grundstucksmerkmale des Wertermittlungsobjektes.

GemdaB Immobilienmarktbericht 2024 werden die Sachwertfaktoren nach den
Grundsatzen des Sachwertverfahrens den §§35 bis 38 auf der Grundlage

von geeigneten Kaufpreisen und den ihnen entsprechenden vorldufigen Sach-
werten ermittelt (§21, Abs. 3 ImmoWertV 21)

Die Sachwertberechnung beruht auf den derzeitigen Herstellungskosten abzig-
lich Alterswertminderung und sonstiger Wertminderung.
Basis sind die Normalherstellungskosten NHK 2010 (ImmoWertV 2021, Anlage 4).

Durch den Gutachterausschuss des Landkreises GieBen wurde kein Regional-
faktor festgelegt.

Es erfolgt eine gefrennte Befrachtung des von der StraBe aus sichtbaren Wohn-
hauses, sowie dem nur bedingt einsehlbaren Anbau seitlich hinter dem Wohn-
haus. Aufgrund der Besichtigung ausschlieBlich nach dem duBeren Anschein
erfolgt ein fiktiver sachversténdiger Altersansatz auf Basis des sichtbaren/ge-
schatzten Gesamtzustandes.

5.1 Wohnhaus

Gewdhlt nach NHK 2010:
Ansatz Typ 2.12:

Wohnhaus, einseitig angebaut
Keller-, Erd- und Obergeschoss,
nicht ausgebautes Dachgeschoss.
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Wohnhaus* Standardstufe Wagungs-
1 2 3 4 5 anteil
AuRenwdnde 1 23%
Dacher 0,5 0,5 15%
AuBentliren und Fenster 1 11%
Innenwéande und -tiren 1 11%
Deckenkonstruktionen und Treppen 1 11%
FuBboden 1 5%
Sanitareinrichtungen 1 9%
Heizung 1 9%
Sonstige technische Ausstattung 1 6%
* Alle Annahmen auf Basis der Besichtigung ausschlieRlich nach dem duReren Anschein.
Kostenkennwerte Gebaudeart 2.12** 535€/m? | 595€/m? | 685€/m? | 825€/m? | 1.035€/m?
KG, EG, OG, nicht ausgebautes DG BGF BGF BGF BGF BGF
**einseitig angebaut
AuRenwinde 1x 23 % x 535€/m? BGF = 123,05 €/m? BGF
Dacher 0,5x 15 % x 535 €/m? + 0,5 x 15 % x 595 €/m? BGF = 84,75 €/m? BGF
AuRentiren und Fenster 1x 11 % x 535 €/m? BGF = 58,85 €/m? BGF
Innenwénde und -tiiren 1x 11% x 535€/m? BGF = 58,85 €/m? BGF
Deckenkonstruktionen und Treppen 1x 11 % x 535€/m? BGF = 58,85 €/m? BGF
FuBboden 1x 5% x 535€/m? BGF = 26,75 €/m? BGF
Sanitdreinrichtungen 1x 9% x 535 €/m? BGF = 48,15 €/m? BGF
Heizung 1x 9% x 535 €/m? BGF = 48,15 €/m? BGF
Sonstige technische Ausstattung 1x 6% x 535€/m? BGF = 32,10€/m? BGF
Zwischensumme: 539,50 €/m? BGF
Anpassung Fachwerkbauweise, gewahlt Faktor 0,90 : Faktor 0,90
Gesamt: 485,55 €/m? BGF

Der ermittelte NHK 2010 -Wert betragt 485,55 €/m? BGF einschl. Baunebenkosten

Der heutige Baupreisindex bezogen auf 2010 befragt: 1,8434*
* Letzte Indexzahl IV. Quartal 2024 (Wohngebdude)

Quelle: Stat. Bundesamt

Demnach ergeben sich Herstellungskosten fir den Wertermittlungsstichtag:
485,55 €/m? x 1,8434 = 895,06 €/m? BGF

Ermittlung des Herstellungswertes Bereich Wohnhaus:

235,28 m? BGF x 895,06 €/m? BGF = 210.589,72 €

= der Herstellungswert des Wohnhauses betragt 210.589,72 €

Wertminderung wegen Alters:

Entsprechend dem Alter des Gebdudes wird nun noch eine Wertminderung
wegen abnutzungsbedingter Alterung und verminderter wirtschaftlicher Nutz-
barkeit berechnet.
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Es kann keine Aussage zu moglichen Renovierungen und Sanierungen zum
Objekt erfolgen. Es erfolgt ein fiktiver Ansatz der Restnutzungsdauer auf Basis
der Einschdtzungen des Sachverstdndigen der Besichtigung ausschlieBlich
nach dem duBeren Anschein.

Es kann im vorliegenden Fallt keine Anwendung des Modells zur Ermittlung
der Restnutzungsdauver von Wohngebduden bei Modernisierungen geman
Anlage 2 (zv §12 Absatz 5 Satz 1) erfolgen, da lediglich eine Orisbesichtigung
nach dem duBeren Anschein méglich war und keine etwaigen MaBnahmen
vor Ort sichtbar waren.

Ansatz hier:

Gesamtnutzungsdauer: 70 Jahre (Ansatz des Sachverstdndigen, auf Basis
des baulichen Standards, Modellkonfor-
mitat ImmoWertV)

Baujahr: unbekannt

Alter: unbekannt

Es erfolgt im vorliegenden Fall, unter Abwdgung aller zum Zeitpunkt der aktuellen
Orisbesichtigung vorhandenen Informationen zum Objekt, ein Ansatz einer fik-
tiven Restnutzungsdauer von 10 Jahren.

70 Jahre — 10 Jahre

x 100 =rd. 857 %
70 Jahre

Wertminderung 85,7 % v.H. des Herstellungswertes = 180.475,39 €
= 210.589,72 € - 180.475,39 € = 30.114,33 €

=> Der Zeitwert (alterswertgemindert) des Wohnhauses betragt 30.114,33 €

5.2 Anbau

Gewdhlt nach NHK 2010:
Ansatz Typ 2.12:

kein Bild vorhanden!

Wohnhaus, einseitig angebaut
Keller-, Erd- und Obergeschoss,
nicht ausgebautes Dachgeschoss.
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Anbau* Standardstufe Wa&gungs-

1 2 3 4 5 anteil
AuRenwénde 1 23%
Dacher 1 15%
AuRentlren und Fenster 1 11%
Innenwande und -tiiren 1 11%
Deckenkonstruktionen und Treppen 1 11%
FuBbdden 1 5%
Sanitdreinrichtungen 1 9%
Heizung 1 9%
Sonstige technische Ausstattung 1 6%
* Alle Annahmen auf Basis der Besichtigung ausschlieBlich nach dem duReren Anschein - nicht einsehbar.
Kostenkennwerte Geb&iudeart 2.12** 535 €/m? 595 €/m? 685 €/m? 825€/m? | 1.035€/m?
KG, EG, OG, nicht ausgebautes DG BGF BGF BGF BGF BGF

**einseitig angebaut

AuRenwinde 1x 23 % x 595 €/m? BGF = 136,85 €/m? BGF
Dacher 1x 15 % x 595 €/m? BGF = 89,25 €/m? BGF
AuBentiiren und Fenster 1x 11 % x 595 €/m? BGF = 65,45 €/m? BGF
Innenwénde und -tiiren 1x 11 % x 595 €/m? BGF = 65,45 €/m? BGF
Deckenkonstruktionen und Treppen 1x 11 % x 595 €/m? BGF = 65,45 €/m? BGF
FuBbdden 1x 5% x 595 €/m? BGF = 29,75 €/m? BGF
Sanitareinrichtungen 1x 9% x 595 €/m? BGF = 53,55 €/m? BGF
Heizung 1x 9% x 535 €/m? BGF = 48,15 €/m? BGF
Sonstige technische Ausstattung 1x 6% x 595 €/m? BGF = 35,70 €/m? BGF
Zwischensumme: 589,60 €/m? BGF
keine weitere Anpassung aufgrund der Bauweise: Faktor 1,00
Gesamt: 589,60 €/m? BGF

Der ermittelte NHK 2010 -Wert betragt 589,60 €/m? BGF einschl. Baunebenkosten

Der heutige Baupreisindex bezogen auf 2010 befragt: 1,8434*
* Letzte Indexzahl IV. Quartal 2024 (Wohngebdude)

Quelle: Stat. Bundesamt

Demnach ergeben sich Herstellungskosten fur den Wertermittlungsstichtag:
589,60 €/m?x 1,8434 = 1.086,87 €/m? BGF

Ermittlung des Herstellungswertes Bereich Anbau:
195,24 m2? BGF x 1.086,87 €/m? BGF = 212.200,50 €

= der Herstellungswert des Anbaues betragt 212.200,50 €

Wertminderung wegen Alters:

Entsprechend dem Alter des Gebdudes wird nun noch eine Wertminderung
wegen abnutzungsbedingter Alterung und verminderter wirtschaftlicher Nutz-
barkeit berechnet.
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Es kann keine Aussage zu moéglichen Renovierungen und Sanierungen zum
Objekt erfolgen. Es erfolgt ein fiktiver Ansatz der Restnutzungsdavuer auf Basis
der Einschdtzungen des Sachverstdndigen der Besichtigung ausschlieBlich
nach dem duBeren Anschein und soweit iiberhaupt einsehbar.

Es kann im vorliegenden Fallt keine Anwendung des Modells zur Ermittlung
der Restnutzungsdauver von Wohngebduden bei Modernisierungen geman
Anlage 2 (zv §12 Absatz 5 Satz 1) erfolgen, da lediglich eine Orisbesichtigung
nach dem dauBeren Anschein moglich war und keine etwaigen MaBnahmen
vor Ort sichtbar waren.

Ansatz hier:

Gesamtnutzungsdauer: 70 Jahre (Ansatz des Sachverst@ndigen, auf Basis
des baulichen Standards, Modellkonfor-
mitat ImmoWertV)

Baujahr: unbekannt

Alter: unbekannt

Es erfolgt im vorliegenden Fall, unter Abwdgung aller zum Zeitpunkt der aktuellen
Orisbesichtigung vorhandenen Informationen zum Objekt, ein Ansatz einer fik-
tiven Restnutzungsdauer von 15 Jahren.

70 Jahre — 15 Jahre

x 100 =rd. 78,6 %
70 Jahre

Wertminderung 78,6 % v.H. des Herstellungswertes = 166.789,59 €
= 212.200,50 € - 166.789,59 € = 45.410,91 €

=> Der Zeitwert (alterswertgemindert) des Anbaues betrcgt 45.410,91 €

5.3 Weiterfihrende Sachwertberechnung

Alterswertgeminderter Herstellungswert Wohnhaus 30.114,33 €
Alterswertgeminderter Herstellungswert Anbau 45.410,91 €
Alterswertgeminderter Herstellungswert Gesamtobjekt 75.525,24 €

Besondere Bauteile (Zeitwert inkl. BNK):

- keine
Gebdudesachwert insgesamt: 75.525,24 €

Sachwert AuBenanlage (Zeitwert inkl. BNK):
- Hofflache/Zufahrt (geschatzt) = + 3.000,00 €

Sachwert Gebdude und AuB3enanlage: 78.525,24 €
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Ubertrag:
Sachwert Gebdude und AuBenanlage: 78.525,24 €
Bodenwert Flurstuck 262 = + 21.700,00 €
Vorldaufiger Sachwert einschl. Bodenwert: 100.225,24 €

Das herstellungsorientierte Rechenergebnis ,,vorléufiger Sachwert’’ ist in aller
Regel nicht mit hierfUr gezahlten Marktpreisen identisch. Deshallb muss das
Rechenergebnis ,,vorldufiger Sachwert’ an den Markt, d.h. an die fUr vergleich-
bare Grundsticke/Objekte realisierten Kaufpreise angepasst werden.

Das erfolgt mittels eines Marktanpassungsfaktor, der dem Immobilienmarkt ab-
geleitet wurde.

Auf Basis des Markberichtes des Gutachterausschusses 2024, im ermittelten Preis-
segment, in Verbindung mit Zustand, Lage, Ausstattung und Bauweise, den be-
kannten Informationen, dem unklaren Gesamtzustand, der Besichtigung aus-
schlieBlich nach dem duBeren Anschein, sowie der Tatsache, dass der hintere
Grundsticksbereich mit Bebauung so gut wie gar nicht einsehbar war, erfolgt im
vorliegenden Fall keine weitere sachverst@ndige Marktanpassung, Gewahlt

Faktor: 1,00
100.225,24 € x 1,00 = 100.225,24 €
Marktangepasster vorldaufiger Sachwert: 100.225,24 €

Besondere objekispezifische Grundsticksmerkmale (§ 8 Abs. 3 ImmoWertV)
wie beispielsweise eine wirtschaftliche Uberalterung, ein Uberdurchschnittlicher
Erhaltungszustand, Baumdngel oder Bauschaden sowie von den marktiblichen
erzielbaren Erfragen erheblich abweichende Erfrdge kénnen, soweit dies

dem gewohnlichen Geschdftsverkehr entspricht, durch marktgerechte Zu- und
Abschildge oder in anderer geeigneter Weise bericksichtigt werden.

Zusatzlicher Hinweis: Fir behebbare Schdden und Mdngel werden die diesbe-
ziiglichen Wertminderungen auf der Grundlage der Kosten geschatzt, die zu ihrer
Beseitigung aufzuwenden sind. Die Schdtzung kann durch pauschale Ansdtze
oder durch auf Einzelpositionen bezogene Kostenermittlungen erfolgen.

Der Gutachter kann i.d.R. die wirklich erforderlichen Aufwendungen zur Herstellung
eines normalen Bauzustandes nur Uberschlagig schatzen, da

- nur zerstorungsfrei-augenscheinlich untersucht wird,

- grundsatzlich keine Bauschadensbegutachtung erfolgt.

Es ist ausdricklich darauf hinzuweisen, dass die Angaben in dieser Verkehrswert-
ermittlung allein aufgrund Inaugenscheinnahme beim Oristermin ohne jegliche
differenzierte Bestandsaufnahme, Vorplanung und Kostenschatzung angesetzt sind.
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§ 8, Abs. 3 ImmoWertV, Besondere objektspezifische GrundstUcksmerkmale
Ansatz wie folgt:

- geschatzter allgemeiner Renovierungs- und Sanierungsbedarf zur einfachen
Unterhaltung des Gesamtobjektes auf Basis des vorhandenen, angesetzten
Standards und fiktiven Restnutzungsdauer (keine Vollsanierung)

- Gesamtobjekt -pauschal- = 15.000,00 €

- geschatzte pauschale Minderung fiir nicht genau einsehbare hintere Bebau-
ung (letzter Gebdude Bereich, unklare Ausfihrung)

-pauschal- = 10.000,00 €
= 25.000,00 €

Daraus ergibt sich folgende, weitere Berechnung:
Marktangepasster vorl@ufiger Sachwert = 100.225,24 €
besondere objekispezifische GrundstUcksmerkmale = - 25.000,00 €
(marktangepasster) Sachwert = 75.225,24 €
gerundet = 75.000,00 €

Der Sachwert des Gesamtobjektes betrdgt gerundet 75.000,00 €.
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6. Verkehrswert

Der Verkehrswert wird durch den Preis bestimmft, der in dem Zeitpunkt, auf den
sich die Ermittlung bezieht (Bewertungsstichtag), im gewodhnlichen Geschafts-
verkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten und tatséchlichen Eigenschaften,
der sonstigen Beschaffenheit und der Lage des GrundstUckes oder des sonstigen
Gegenstandes der Wertermittlung, ohne Ricksicht auf gewdhnliche Verhdltnisse
oder persdnliche Verhdltnisse zu erzielen wdare.

Im vorliegenden Fall erfolgt eine Bewertung ausschlielich nach dem Sachwert-
verfahren, da keine Besichtigung des Innenbereichs moéglich war und entspre-
chend Standard und Zustand der Ausstattung, sowie die Nutzungsmoglichkeiten
unbekannt sind. Das Objekt war dazu nur von der StraBe zu sehen. Der Innenhof
und Anbau waren nur sehr bedingt einsehbar. Dazu wirde bei Objekten dieser
Art das Ertfragswertverfahren nicht im Vordergrund stehen und lediglich als Ab-
gleich des wertbestimmenden Sachwertverfahrens dienen.

Der Verkehrswert der Liegenschaft wird unter Beachtung der allgemeinen Bewer-
tungskriterien nach dem Sachwert ausgerichtet.

Unter Zugrundelegung der ermittelten Einzelwerte, sowie aller das Objekt beein-
flussender Umstdnde, schdtze ich nach dem duBeren Anschein den Verkehrswert
des Eigentums Gebdude- und Freiflache, Landwirtschaft, KreuzstraBe 16, 35428
Langgons-Niederkleen, Ifd.Nr. 7, Flur 1, Flurstick 262, zum Bewertungsstichtag
10.02.2025, auf

75.000,00 €

in Worten: finfundsiebzigtausend Euro

Der Sachversténdige versichert, dass er mit dem Eigentimer nicht verwandt und
nicht verschwdagert ist und von keiner Seite beeinflusst wurde.

MUcke, den 27.02.2025

Dipl.-Ing. Jens Maurer (FH)

Dieses Gutachten besteht aus 29 Seiten.

Es ist in 7-facher Ausfertigung erstellt.

Die 1.-6. Ausfertigung erhdlt die Auftraggeberin, das Amtsgericht Gieen
Die 7. Ausfertigung verbleibt in meinen Akten.


Jens Maurer
Stempel
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Anlage zu Verkehrswertgutachten Akt. Zeichen: 420 K 51/24 AG GieBBen

Die Werte zur Ermittlung der Brutto-GrundflGche wurden aus dem aktuellen
Auszug aus der Liegenschaftskarte gemessen. Zum Abgleich konnte ledig-
lich durch den Sachversténdigen eine Messung der StraBenansicht erfolgen.
Hilfsmittel hierfUr war ein Messgerdt Typ Leica BLK 3D.

Es erfolgte eine Ortsbesichtigung lediglich nach dem GuBeren Anschein.
Das Grundstick war so gut wie nicht einsehbar. Alle Ansatze erfolgen auf
sachverstdndige Annahmen

Zum Objekt liegen dem Sachverst@ndigen keine Planunterlagen vor.

Alle Angaben ohne Gewdhr.

Zur besseren Ubersicht der Gesamtanlage zundchst nachfolgender Au-
szug aus der Liegenschaftskarte:

1 Wohnhaus

2 | Anbau

3 Hoffldche

4 Zufahrt , KreuzstraBe*

nicht vorhanden

=y 7Ugang KG Wohnhaus

== 7ufahrt Grundstick

Ermittlung der Brutto-Grundfidche BGF:
(vereinfachte Berechnung)

-Wohnhaus- 1

Kellergeschoss: 6,384 x 7,20 = 45,97 m? BGF
Erdgeschoss: 6,384 x 7,20 = 45,97 m? BGF
Obergeschoss: 9,954 x 7,20 = 71,67 m? BGF
Dachgeschoss: 9,954 x 7,20 = 71,67 m? BGF

Gesamt Brutto-Grundflache — Wohnhaus, gesamt = 235,28 m? BGF
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Anlage zu Verkehrswertgutachten Akt. Zeichen: 420 K 51/24 AG Gief3en

Uberschldgige Ermittlung Wohnfléche:

Umrechnung von Brutto-Grundflache zu Wohnfladche (nach Sprengnetter):

Typ: Gebdude mit Keller,
2 Vollgeschosse,
ohne DG Ausbau - Umrechnungskoeffizient 2,56

Bruttogrundflche = 235,28 m? BGF
235,28 m2BGF: 2,56 =91,91 m2 = ca. 85,00 m?2 Wohnfldche

> die iberschlagig ermittelte Wohnflache fir das Wohnhaus betragt
geschatzt ca. 85,00 m?

-Anbau- 2

Kellergeschoss: [(1,30 +1,50)/2 x 2,60] +
[(4,20 + 4,50)/2 x 5,10] +
[(4.40 + 4,60)/2 x 4,90] +
[(0,50 + 0,60)/2 x 1,70] = 48,81 m? BGF

Erdgeschoss: [(1,30 +1,50)/2 x 2,60] +
[(4,20 + 4,50)/2 x 5,10] +
[(4,40 + 4,60)/2 x 4,90] +
[(0,50 + 0,60)/2 x 1,70] = 48,81 m?2 BGF

Obergeschoss: [(1,30 + 1,50)/2 x 2,60] +
[(4,20 + 4,50)/2 x 5,10] +
[(4,40 + 4,60)/2 x 4,90] +
[(0.50 +0,60)/2 x 1,70] = 48,81 m2 BGF

Dachgeschoss: [(1,30 +1,50)/2 x 2,60] +
[(4.20 + 4,50)/2 x 5,10] +
[(4.40 + 4,60)/2 x 4,90] +
[(0,50 +0,60)/2 x 1,70] = 48,81 m?2 BGF

Gesamt Brutto-Grundflache - Anbau, gesamt = 195,24 m? BGF
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Anlage zu Verkehrswertgutachten Akt. Zeichen: 420 K 51/24 AG GieBBen

Uberschldgige Ermittlung Wohnfléche:

Umrechnung von Brutto-Grundflache zu Wohnfldche (nach Sprengnetter):

Typ: Gebdude mit Keller,
2 Vollgeschosse,
ohne DG Ausbau - Umrechnungskoeffizient 2,56

Bruttogrundfldche = 197,04 m2 BGF

195,24 m2BGF : 2,56 =76,27 m? = ca. 70,00 m?2 Wohnfldche

> die Uberschlagig ermittelte Wohnflache fir den Anbau betragt
geschatzt ca. 70,00 m?

Ingenieurbiiro fir Bauwesen
-Tg~lens Maurer
Bergwmrsen i

35325 Migha-Watleds

www. maurer-baugutachien.de
MuUcke, den 17.02.2025

3D-Foto: 3D_IMG 2025-02-10 132622
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Anlage zu Verkehrswertgutachten Akt. Zeichen: 420 K 51/24 AG GieBBen

Hinweis:

Es konnen keine Bilder vom Innen-
bereich dargestellt werden, da ledig-
lich eine Besichtigung nach dem
duBeren Anschein erfolgen konnte.
Dazv ist das Grundstick nur von der
StraBe aus einsehbar!

Bild 1: StraBen-/Seitenansicht

Bild 2: StraBen-/Seitenansicht

Bild 3: Zufahrt/Durchfahrt Hof
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Anlage zu Verkehrswertgutachten Akt. Zeichen: 420 K 26/23 AG GiefBen

Bild 5: Zufahrt ,,KreuzstraBe"

Bild é: Zufahrt ,,KreuzstraBe*
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S182.¥¢¢

Flurstiick: 262 Gemeinde: Langgdns Antrag: 202765294-1
Flur: 1 Kreis: Gielen
Gemarkung: Niederkleen Regierungsbezirk: Giellen
5591615
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@ Anlage zu Verkehrswertgutachten,
3 Akt.Zeichen: 420 K 51/24, AG Gielden,
& Gebaude- und Freiflache, Kreuzstralte 16,

5591505

35428 Langgons-Niederkleen, Idf. Nr. 7,
Flur 1, Furstiick 262, GrolRe 344 m2.

Dipl.-Bauingenieur q
Jens Maurer



Ingenieurbüro Maurer
Streckenzug

IMWS23-01
Oval

Jens Maurer
Text-Box
  Anlage zu Verkehrswertgutachten, 
  Akt.Zeichen: 420 K 51/24, AG Gießen,
  Gebäude- und Freifläche, Kreuzstraße 16, 
  35428 Langgöns-Niederkleen, ldf. Nr. 7, 
  Flur 1, Furstück 262,  Größe 344 m². 


Jens Maurer
Stempel


® ® ® Der Kreisausschuss

Landkrels Glefen « Der Kreisausschuss < Postfach 11 07 60 35352 Glefien

Herrn
Jens Maurer

Ingenieurbiiro im Bauwesen

Bergwiesenstrale 1
35325 Miicke

‘Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis

Aktenzeichen:

Ilhr Aktenzeichen:
lhr Schreiben vom:
Ort:

Gemarkung, Flur, Flurstiick:
Strale, Hausnummer:

Sehr geehrter Herr Maurer,

MBA/0805/24/4060

420 K 51/24

20.12.2024

Langgons

Niederkleen Flur 1 Flurstlick 262
Kreuzstrale 16

fiir das 0.g. Grundstiick ist bei uns zur Zeit keine Baulast eingetragen.

Bitte beachten Sie den beiliegenden Gebiihrenbescheid.

Mit freundlichen Grifken

Im Auftr

P

Seller

Landkreis Giefen Telefon
Der Kreisausschuss Fax
Postfach 11 07 60 E-Mail

35352 GieRen

0641 93900
0641 33448
info@lkgi.de

Internet www.lkgi.de

Anlage

Bankverbindungen

Sparkasse GieRen Volksbank Mittelhessen

DE34 5135 0025 0200503367 DE74 5139 0000 0000106801
SKGIDESF VBMHDESF

Landkreis
GielRen [&

HESSENS MITTE o WISSEN
WIRTSCHAFT & KULTUR

Fachbereich Bauordnung,
Umwelt und Verkehr
Fachdienst Bauaufsicht
Beate Seller

Gebaude E, Raum E00G
Riversplatz 1-9

35394 GieBen

Telefon 0641 9390-1477
Fax 0641 9390-1585
Email  Bauvaufsicht@lkgi.de
www.lkgi.de

GieBen, 27.12.2024

e |



Regierungsprasidium Giel3en

Regierungsprasidium GielRen « Postfach 10 08 51 « 35338 GieRRen
Dipl.-Ing. Jens Maurer

BergwiesenstraBe 1 Geschéftszeichen:  1060-41.4-100-b-0400-00026#2025-
35325 Miicke-Wettsaasen 00003
Bearbeiter/-in: Petra Schwartze
Telefon: +49 (641) 303 4273
Telefax:
E-Mail: Petra.Schwartze@rpgi.hessen.de
Ihr Zeichen:

lhre Nachricht vom: 20.12.2024

Datum: 12.02.2024

Auskunft aus der Altflachendatei des Landes Hessen fir folgendes
Grundstiuck: KreuzstralRe 16, 35428 Langgéns, Gemarkung Nieder-
kleen, Flur 1, Flurstick 262

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Altflachendatei ist Teil des Bodeninformationssystems nach 8 7 des Hes-
sischen Altlasten- und Bodenschutzgesetzes (HAItBodSchG). Dort sind die
den Bodenschutzbehdrden bekannten Informationen zu Altstandorten, Alt-
ablagerungen, altlastenverdachtigen Flachen, Altlasten, Grundwasserscha-
densfallen und schadlichen Bodenverdnderungen hinterlegt. Die Daten wer-
den von den Kommunen, den Unteren Bodenschutzbehdrden (UBB), den
Oberen Bodenschutzbehoérden (RP) und dem Hessischen Landesamt fir
Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) erfasst, gemeldet und ggf. ak-
tualisiert.

FiUr die angefragte Adresse liegt kein Eintrag vor.

Da die Erfassung der v. g. Flachen in Hessen zum Teil noch nicht flachen-
deckend erfolgt ist, sind die Daten in der Altflachendatei ggf. nicht vollstan-
dig. Deshalb empfehle ich Ihnen, weitere Informationen (z. B. Auskinfte zu
Betriebsstilllegungen aus dem Gewerberegister, bisher nicht erfasste ehe-
malige Deponien) bei der Unteren Wasser- und Bodenschutzbehdrde des
Landkreises Giel3en und bei der Gemeinde Langgons einzuholen.

Hausanschrift: Servicezeiten:

35396 Gielen « Marburger Stralle 91 Mo. - Do. 08:00 - 16:30 Uhr HESSEN L

Postanschrift: Freitag 08:00 - 15:00 Uhr — .

35338 Gielen « Postfach 10 08 51 oder nach Vereinbarung -?!_&%ﬂ_eﬂ- J

Fristenbriefkasten: :'ei::;;l- M . ', hk .t
35390 GieRen « Landgraf-Philipp-Platz 1 — 7 Die telefonische Vereinbarung eines s

Telefonzentrale: 0641 303-0 personlichen Gesprachstermins wird J = og IC ernen
Zentrales Telefax: 0641 303-4103 empfohlen. REGIERUNGSPR A SIDIUM

Zentrale E-Mail: poststelle@rpgi.hessen.de
Internet: https://rp-giessen.hessen.de GIESSEN
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Dipl.-Bauingenieur

Jens Maurer

Rechtsgrundlage und herangezogene Informationen zur Verkehrswertermittiung
Aktenzeichen 420 K 51/24, Amtisgericht GieBen

Besonderer Hinweis: Findet groBtenteils Anwendung
ImmoWertV 2021 (01.01.2022)
(ImmoWert A)

Marktwertermittiung nach ImmoWertV, Praxiskommentar zur Verkehrswertermittlung
von GrundstUcken, Kleiber, Reguvis, 9. Auflage

ImmoWertV (2021), Sammlung amtlicher Vorschriften und Richtlinien zur Ermittlung
des Verkehrswerts von Grundsticken, Kleiber, Reguvis, 13. Auflage

Wertermittlungsrichtlinie 2016 — Sachwertrichtlinie 2012, NHK 2010, aus Kleiber 12.Auflage 2016
Ertragswertrichtlinie

ImmoWertV 2010

Wert V: Wertermittlungsverordnung

BauGB: Baugesetzbuch)

BGB: BUrgerliches Gesetzbuch

Bau NVO: Baunutzungsverordnung (bauliche Nutzung von Grundsticken)

DIN 283: Berechnung der Wohn- und Nutzfldche

Sprengnetter, Grundsticksbewertung, Arbeitsmaterialien Stand aktuell

Sprengnetter Immobilienbewertung Marktdaten und Praxishilfen Stand aktuell

Tabellenhandbuch zur Ermittlung des Verkehrswertes und des Beleihungswertes,
Kleiber-Tillmann 2008

Lexikon der Immobilienwertermittiung, Sandner-Weber, 2.Auflage
Grundlagen der Verkehrswertermittlung, Schlicht-Gehri
Schatzung und Ermittlung von GrundstUckswerten, Simon-Kleiber
Sachwertrichtlinie und NHK 2010 — Sprengnetter
Marktwertermittiung nach ImmoWertV - 9. Auflage Kleiber

www.boris.hessen.de

Bodenrichtwerte Gemeinde Langgdns, Gemarkung Niederkleen, Stichtag 01.01.2024
Immobilienmarktbericht Landkreis GieBen 2024

Vergleichsfaktoren des Landes Hessen 2024

Stadtplan Hessen

Gemeinde Langgdns, Bauamt

Auszug aus den Liegenschaftskarten, Amt fur Bodenmanagement Marburg
Bauaufsicht Landkreis GieBen

Regierungsprdasidium GieBen, Altfldichendatei des Landes Hessen

Urheberschutz, alle Rechte vorbehalten.
Das Gutachten ist nur fUr den Auftraggeber und den angegebenen Zweck bestimmt.
Alle Angaben ohne Gewdakhr.


http://www.boris.hessen.de/



